
Synopse bisherige Geschäftsordnung der Gemeinde Moorrege und Entwurf der Neufassung (sich ändernde Absätze) 

§ bisheriger Inhalt Inhalt lt. neuem Entwurf Bemerkungen 

§ 4 - Tagesordnung 

 
(3) Die Tagesordnung muss über die an-

stehenden Beratungspunkte hinrei-
chend Aufschluss geben. Soweit diese 
nach der Geschäftsordnung in nicht-
öffentlicher Sitzung behandelt wer-
den sollen, sind sie in der Tagesord-
nung als nichtöffentliche Tagesord-
nungspunkte zu bezeichnen. Sollen 
Satzungen, Verordnungen, Tarife und 
Verträge beraten bzw. beschlossen 
werden, sind diese soweit wie mög-
lich als Entwürfe vollständig oder aus-
zugsweise der Einladung beizufügen.  

 
(3) Die Tagesordnung muss über die 

anstehenden Beratungspunkte hin-
reichend Aufschluss geben. Sollen 
Satzungen, Verordnungen, Tarife 
und Verträge beraten bzw. beschlos-
sen werden, sind diese soweit wie 
möglich als Entwürfe vollständig o-
der auszugsweise der Einladung bei-
zufügen. 

 
 

 

 
Der Satz über die Bezeichnung nichtöffent-
licher Tagesordnungspunkte muss aufgrund 
der Bestimmungen in § 35 GO entfallen. 
 

§ 6 -  Öffentlichkeit 
der Sitzungen, Aus-
schluss der Öffentlich-
keit 

(1) Sitzungen der Gemeindevertretung 
sind grundsätzlich öffentlich. 

 
(2) Die Öffentlichkeit ist unter den Vo-

raussetzungen des § 35 GO im Einzel-
fall auszuschließen.  
Sie ist in folgenden Fällen allgemein 
ausgeschlossen, ohne dass es hierzu 
eines besonderen Beschlusses der 
Gemeindevertretung bedarf: 
 a) Personalangelegenheiten 

b) Erlass, Stundung und Nieder-
schlagung von Steuern,  Abgaben 
und Entgelten, 

 c) Grundstücksangelegenheiten 
 

(1) Sitzungen der Gemeindevertretung 
sind grundsätzlich öffentlich. 

 
(2) Die Öffentlichkeit ist unter den Vo-

raussetzungen des § 35 GO im Einzel-
fall auszuschließen.  
 

(3) Tonband- und Filmaufnahmen zum 
Zwecke der öffentlichen Vorführung 
oder Veröffentlichung ihres Inhaltes 
sind ohne Einwilligung der Gemein-
devertretung unzulässig 
 

Ausschluss der Öffentlichkeit grundsätzlich 
nach § 35 GO nicht mehr möglich, sondern 
nur in den in § 35 GO genannten Einzelfäl-
len. 
 
 
 
 
Aufnahme des Hinweises auf Tonband- und 
Filmaufnahmen aufgrund der Bestimmun-
gen der GO. 



§ 7 - Einwohnerfrage-
stunde 

Zu Beginn der Sitzung der Gemeindever-
tretung wird für Einwohnerin-
nen/Einwohner, die das 14. Lebensjahr 
vollendet haben, eine Einwohnerfrage-
stunde eingerichtet. Für die Behandlung 
dieses Tagesordnungspunktes gilt folgen-
der Ablauf: 

a) Die Bürgermeisterin/der Bürger-
meister bzw. die/der Vorsitzende 
des Ausschusses informiert die Öf-
fentlichkeit über den wesentlichen 
Inhalt der anstehenden Tagesord-
nungspunkte. 

b) Nach der Information können zu 
Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft und zu Beratungs-
gegenständen Fragen gestellt und 
Vorschläge oder Anregungen un-
terbreitet werden. 

c) Der für die Einwohnerfragestunde 
zur Verfügung stehende Zeitraum 
sollte insgesamt 30 Minuten nicht 
überschreiten. 

d) Alle Fragen, Vorschläge und Anre-
gungen müssen kurz und sachlich 
sein. In der Sitzung nicht beant-
wortete Fragen sind spätestens in 
der folgenden Sitzung der Ge-
meindevertretung oder des Aus-
schusses zu beantworten. 

 
 
 

Zu Beginn der Sitzung der Gemeindever-
tretung und der Ausschüsse wird für Ein-
wohnerinnen/Einwohner, eine Einwoh-
nerfragestunde eingerichtet. Für die Be-
handlung dieses Tagesordnungspunktes 
gilt folgender Ablauf: 

a) Die Bürgermeisterin/der Bürger-
meister bzw. die/der Vorsitzende 
des Ausschusses informiert die Öf-
fentlichkeit über den wesentli-
chen Inhalt der anstehenden Ta-
gesordnungspunkte. 

b) Nach der Information können zu 
Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft und zu Beratungs-
gegenständen Fragen gestellt und 
Vorschläge oder Anregungen un-
terbreitet werden. 

c) Der für die Einwohnerfragestunde 
zur Verfügung stehende Zeitraum 
sollte insgesamt 30 Minuten nicht 
überschreiten. 

d) Alle Fragen, Vorschläge und Anre-
gungen müssen kurz und sachlich 
sein. In der Sitzung nicht beant-
wortete Fragen sind spätestens in 
der folgenden Sitzung der Ge-
meindevertretung oder des Aus-
schusses zu beantworten. 

Die Gemeindevertretung hatte beschlossen, 
die Einwohnerfragestunde auch in den Sit-
zungen der Ausschüsse einzurichten. 
 
Die Beschränkung der Einwohnerfragestun-
de auf Einwohner, die älter als 14 Jahre 
sind, sieht die Gemeindeordnung nicht 
mehr vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 8 -
Einwohnerbefragung 

 (1) Die Gemeindevertretung kann be-
schließen, dass eine Einwohnerbe-
fragung nach § 16c Abs. 3 GO durch-
geführt wird. Der Beschluss bedarf 
der Mehrheit der gesetzlichen Mit-
gliederzahl der Gemeindevertretung. 
Die Einwohnerbefragung kann auf 
Teile des Gemeindegebietes be-
schränkt werden. Gegenstand der 
Einwohnerbefragung können nur 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
sein. An der Einwohnerbefragung 
können sich nur Personen beteiligen, 
die an einem von der Gemeindever-
tretung festgelegten Datum über die 
Eigenschaft als Einwohner verfügten. 
Die Beteiligung an der Einwohnerbe-
fragung ist freiwillig. 

 
(2) Die Einwohnerbefragung wird in der 

Form einer örtlichen Bekanntma-
chung veröffentlicht. Die Bekannt-
machung enthält den Gegenstand 
der Befragung und den Zeitraum, in 
dem diese durchgeführt wird. 

 
(3) Jede Einwohnerin/Jeder Einwohner 

wird schriftlich über die Einwohner-
befragung unterrichtet. Mit der Un-
terrichtung erhalten die Einwoh-
ner/innen einen Fragebogen, der 
durch Ankreuzen beantwortet wer-
den kann. Die Fragen werden durch 

Das Instrument der Einwohnerbefragung ist 
2013 in die Gemeindeordnung aufgenom-
men worden (§ 16c Abs. 3 Gemeindeord-
nung). Die Gemeinden sind verpflichtet, in 
den Geschäftsordnungen der Gemeindever-
tretungen Regelungen über die Form zu 
treffen. 



Beschluss der Gemeindevertretung 
formuliert und müssen mit Ja oder 
Nein beantwortet werden können. 
Die Benachrichtigung enthält den 
Tag, an dem der Fragebogen spätes-
tens der Gemeinde zurückgegeben 
werden muss, um berücksichtigt zu 
werden. 

 
(4) Das Ergebnis der Einwohnerbefra-

gung wird durch örtliche Bekannt-
machung veröffentlicht. 

 

§ 10 - Anträge 

Anträge der Fraktionen sind bei der Bür-
germeisterin/dem Bürgermeister einzu-
reichen und von dieser/diesem auf die 
Tagesordnung der nächsten Gemeindever-
tretersitzung zu setzen. Die Anträge sind 
schriftlich in kurzer klarer Form abzufassen 
und zu begründen. 
 
Anträge, die Ausgaben verursachen oder 
vorgesehene Einnahmen mindern, müssen 
zugleich Deckungsvorschläge enthalten. 
 
 

Anträge der Fraktionen sind bei der Bür-
germeisterin/dem Bürgermeister einzu-
reichen und von dieser/diesem auf die 
Tagesordnung der nächsten Gemeinde-
vertretersitzung zu setzen. Die Anträge 
sind schriftlich in kurzer klarer Form abzu-
fassen und zu begründen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Absatz ist aufgrund rechtlicher Vor-
gaben zu streichen. 

§ 11 - Sitzungsablauf 

Die Sitzungen der Gemeindevertretung 
sind grundsätzlich in folgender Reihenfol-
ge durchzuführen: 
 

a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung 
der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, 
der Anwesenheit und der Beschlussfä-

Die Sitzungen der Gemeindevertretung 
sind grundsätzlich in folgender Reihenfol-
ge durchzuführen: 
 

a) Eröffnung der Sitzung, Feststel-
lung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, der Anwesenheit und 

Anpassung der Reihenfolge der Tagesord-
nungspunkte und Ergänzung rechtlich not-
wendiger Punkte. 
 
 
 



higkeit 
 
b) Einwohnerfragestunde (§ 7) 
 
 
c) Beschlussfassung über eventuelle 
Einwendungen gegen die Niederschrift 
der letzten Sitzung 
 
d) Änderungsanträge (§ 4 Abs. 4 – 6) 
 
e) Abwicklung der Tagesordnungs-
punkte (Mit Bekanntgabe der im 
nichtöffentlichen Teil der aktuellen 
oder letzten Sitzung gefassten Be-
schlüsse) 
 
f) Schließung der Sitzung 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vor Abwicklung der Tagesordnungspunkte 
informiert der Bürgermeister die Gemein-
devertretung über die Arbeit der Aus-
schüsse und über wichtige Verwaltungs-
angelegenheiten. Wichtige Verwaltungs-
angelegenheiten sind alle Umstände und 
Vorgänge, die für die Gemeinde finanziell 

der Beschlussfähigkeit, 
 

b) Änderungsanträge zur Tagesord-
nung, 

 
c) Bericht der Bürgermeisterin/des 

Bürgermeisters 
 

 
d) Einwohnerfragestunde, 

 
e) Beschlussfassung über eventuelle 

Einwendungen gegen die Nieder-
schrift der letzten Sitzung, 

 
f) Abwicklung der Tagesordnungs-

punkte, 
 

g) Bekanntgabe der im nichtöffentli-
chen Sitzungsteil gefassten Be-
schlüsse 

 
h) Schließung der Sitzung. 

 
Vor Abwicklung der Tagesordnungspunkte 
informiert die Bürgermeisterin/der Bür-
germeister die Gemeindevertretung über 
die Arbeit der Ausschüsse und über wich-
tige Verwaltungsangelegenheiten. Wichti-
ge Verwaltungsangelegenheiten sind alle 
Umstände und Vorgänge, die für die Ge-
meinde finanziell oder politisch über den 
Normalfall hinausgehende Bedeutung 



oder politisch über den Normalfall hinaus-
gehende Bedeutung haben. 
 

haben. Hierbei kann sich die Bürgermeis-
ter/der Bürgermeister durch eine/einen 
anwesenden Vertreter/in der Verwaltung 
vertreten lassen. 
 

§ 15 - Wahlen 

(4) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeis-
ter gibt das Ergebnis der Wahl be-
kannt.  

 

(4) Die Bürgermeisterin/der Bürger-
meister gibt das Ergebnis der Wahl 
bekannt. Sie/Er kann ein anderes 
Mitglied der Gemeindevertretung, 
die/den Amtsdirektor/in oder ei-
ne/einen Verwaltungsvertreter/in 
mit der Bekanntgabe beauftragen. 

Zusatz wird vorgeschlagen, da der Bürger-
meister selbst von einer Wahl betroffen 
sein kann. 

§ 16 - Sitzungspause 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeis-
ter unterbricht die Sitzung in der Re-
gel nach zwei Stunden. 
 

(2) Es darf nur außerhalb des Sitzungs-
raumes geraucht werden. 

 

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister 
unterbricht die Sitzung in der Regel nach 
zwei Stunden. 

 

Der bisherige letzte Absatz kann aufgrund 
rechtlicher Vorgaben entfallen. 

§ 19 - Inhalt der Sit-
zungsniederschrift 

(2) Angelegenheiten, die in nichtöffentli-
cher Sitzung behandelt wurden, sind 
gesondert zu protokollieren. 
 

(3) Die Sitzungsniederschrift ist innerhalb 
von 14 Tagen den Mitgliedern der 
Gemeindevertretung und den bürger-
lichen Mitgliedern aller Ausschüsse 
zuzuleiten. Einwendungen sind inner-
halb von zwei Wochen nach Zugehen 
der Niederschrift schriftlich vorzule-
gen. Über die Einwendungen ent-
scheidet die Gemeindevertretung. 

 

 
 
 
 
(2) Die Sitzungsniederschrift soll inner-

halb von 14 Tagen den Mitgliedern 
der Gemeindevertretung und den 
bürgerlichen Mitgliedern aller Aus-
schüsse zuzuleiten. Einwendungen 
sind innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugehen der Niederschrift schriftlich 
vorzulegen. Über die Einwendungen 
entscheidet die Gemeindevertretung. 

Dieser Absatz entfällt. Nichtöffentliche Sit-
zungen gibt es nicht mehr und Inhalte aus 
nichtöffentlichen Sitzungsteilen sind inner-
halb der gesamten Niederschrift zu proto-
kollieren. 
 
Änderung in eine Soll-Vorschrift. Laut § 41 
GO soll eine Niederschrift sogar nur inner-
halb von 30 Tagen, spätestens zur nächsten 
Sitzung, vorliegen. 
 



§ 20 - Ausschüsse 

(1) Diese Geschäftsordnung gilt mit fol-
genden Abweichungen auch für die Aus-
schüsse: 

a) Die Ausschüsse werden von den 
Ausschussvorsitzenden im Einverneh-
men mit der Bürgermeisterin/dem 
Bürgermeister einberufen. 

 
b)  Bei Verhinderung der oder des Vor-
sitzenden und aller stellvertretenden 
Vorsitzenden leitet das älteste Mitglied 
die Sitzung des Ausschusses. 

c)Den nicht den Ausschüssen angehö-
renden Mitglieder der Gemeindever-
tretung und bgl. Mitglieder aller ande-
ren Ausschüsse ist eine Abschrift der 
Einladung zu übersenden. 
 

d) Anträge sind über die Bürgermeis-
terin/den Bürgermeister bei der/dem 
Ausschuss-Vorsitzenden einzureichen 
und von dieser/diesem auf die Tages-
ordnung der nächsten Ausschuss-
Sitzung zu setzen. 
e) Werden Anträge von der Gemein-
devertretung oder der Bürgermeiste-
rin/dem Bürgermeister an mehrere 
Ausschüsse verwiesen, so ist ein Aus-
schuss als federführend zu bestimmen. 
f)  Gemeindevertreterinnen und –
vertreter, Mitglieder und stellv. Mit-
glieder von Ausschüssen können an 
den Sitzungen aller Ausschüsse teil-

(1) Diese Geschäftsordnung gilt mit fol-
genden Abweichungen auch für die Aus-
schüsse: 

a) Die Ausschüsse werden von den 
Ausschussvorsitzenden im Einverneh-
men mit der Bürgermeisterin/dem 
Bürgermeister einberufen. 
 
b)  Bei Verhinderung der oder des Vor-
sitzenden und aller stellvertretenden 
Vorsitzenden leitet das älteste Mitglied 
die Sitzung des Ausschusses. 

c) Den nicht den Ausschüssen ange-
hörenden Mitglieder der Gemeinde-
vertretung und bgl. Mitglieder aller 
anderen Ausschüsse ist eine Abschrift 
der Einladung zu übersenden. 
 
d) Anträge sind über die Bürgermeis-
terin/den Bürgermeister bei der/dem 
Ausschuss-Vorsitzenden einzureichen 
und von dieser/diesem auf die Tages-
ordnung der nächsten Ausschuss-
Sitzung zu setzen. 
 
e) Werden Anträge von der Gemein-
devertretung oder der Bürgermeiste-
rin/dem Bürgermeister an mehrere 
Ausschüsse verwiesen, so ist ein Aus-
schuss als federführend zu bestimmen. 
 

Änderung durch Amtsdirektor/in, da nun 
hier die Verpflichtung dazu liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Unterabsatz entfällt. Es ist klar ge-
setzlich geregelt, das bürgerliche Aus-
schussmitglieder keine Anwesenheits-, Re-



nehmen. In Ausschüssen, denen sie 
nicht als Mitglied angehören, ist Ihnen 
auf Wunsch das Wort zu erteilen und 
sie können Anträge stellen. 

(2) Der § 6 der Geschäftsordnung gilt nicht 
für Ausschüsse, die nach der Hauptsat-
zung nichtöffentlich tagen. Die Ein-
wohnerfragestunde nach § 7 gilt nicht 
für öffentliche Ausschusssitzungen. 

de- und Antragsrechte in Ausschüssen ha-
ben, denen sie nicht angehören. Sie können 
dort lediglich als „normale“ Öffentlichkeit 
teilnehmen. 
 
Dieser Absatz entfällt aufgrund der Rege-
lung in § 46 Abs. 8 GO (alle Ausschüsse ta-
gen öffentlich) sowie der Neuregelung zur 
Ergänzung der Einwohnerfragestunden in 
Ausschusssitzungen 
 

§ 22 - Beteiligung von 
Kindern und Jugendli-
chen 

Bei Planungen und Vorhaben der Gemein-
de Moorrege, die die Interessen von Kin-
dern und Jugendlichen berühren, werden 
diese gemäß § 47f der Gemeindeordnung 
in folgender Weise beteiligt: 
 

1. Bei Errichtung oder Änderung von 
sportlichen Einrichtungen (Sport-
hallen und Sportplätze): Beteili-
gung der Jugendabteilungen/der 
Jugendvorstände der örtlichen 
Sportvereine. 

 
2. Bei Errichtung oder Änderung von 

schulischen Einrichtungen (Schul-
gebäude und Schulhöfe): Beteili-
gung der Schülervertretungen o-
der Umfragen in den Schulklassen. 
Bei Grundschulen sind keine Schü-
lervertretungen vorhanden, hier 
könnten die Kinder befragt wer-
den. 

Bei Planungen und Vorhaben der Ge-
meinde Moorrege, die die Interessen von 
Kindern und Jugendlichen berühren, wer-
den diese gemäß § 47f der Gemeindeord-
nung in folgender Weise beteiligt: 
 

1. Bei Errichtung oder Änderung von 
sportlichen Einrichtungen (Sport-
hallen und Sportplätze): Beteili-
gung der Jugendabteilungen/der 
Jugendvorstände der örtlichen 
Sportvereine. 

 
2. Bei Errichtung oder Änderung von 

schulischen Einrichtungen (Schul-
gebäude und Schulhöfe): Beteili-
gung der Schülervertretungen o-
der Umfragen in den Schulklassen. 
Bei Grundschulen sind keine Schü-
lervertretungen vorhanden, hier 
könnten die Kinder befragt wer-
den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Bei Einrichtung/Änderungen einer 

Jugendfeuerwehr: Beteiligung der 
Kinder und Jugendlichen in den 
Feuerwehren. 

 
4. Bei Errichtung oder Änderung von 

Freizeitstätten (Bäder, Skaterbah-
nen, Spielplätze, Jugendtreffs, 
usw.): Durchführung von Umfra-
gen unter den Kindern und Ju-
gendlichen (Wünsche der Be-
troffenen), Durchführung von 
Sprechstunden für Kinder und Ju-
gendliche bei der Bürgermeiste-
rin/dem Bürgermeister. 

 
5. Durchführung von organisatori-

schen Maßnahmen (Bauleitpla-
nung bei betr. Einrichtungen, Pla-
nung des Geh- und Fahrradwege-
netzes, Schülerbeförderung, Än-
derung von Öffnungszeiten, usw.): 
Durchführung von Umfragen unter 
den Kindern und Jugendlichen, 
Durchführung von Sprechstunden 
für Kinder und Jugendliche bei der 
Bürgermeisterin/dem Bürgermeis-
ter. 

In der Nähe der Räumlichkeiten der Bür-
germeisterin / des Bürgermeisters der 
Gemeinde Moorrege befindet sich ein 
Briefkasten, mit dem die Kinder und Ju-

 
3. Bei Einrichtung/Änderungen einer 

Jugendfeuerwehr: Beteiligung der 
Kinder und Jugendlichen in den 
Feuerwehren. 

 
4. Bei Errichtung oder Änderung von 

Freizeitstätten (Bäder, Skaterbah-
nen, Spielplätze, Jugendtreffs, 
usw.): Durchführung von Umfra-
gen unter den Kindern und Ju-
gendlichen (Wünsche der Be-
troffenen), Durchführung von 
Sprechstunden für Kinder und Ju-
gendliche bei der Bürgermeiste-
rin/dem Bürgermeister. 

 
5. Durchführung von organisatori-

schen Maßnahmen (Bauleitpla-
nung bei betr. Einrichtungen, Pla-
nung des Geh- und Fahrradwege-
netzes, Schülerbeförderung, Än-
derung von Öffnungszeiten, usw.): 
Durchführung von Umfragen un-
ter den Kindern und Jugendlichen, 
Durchführung von Sprechstunden 
für Kinder und Jugendliche bei der 
Bürgermeisterin/dem Bürgermeis-
ter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Absatz entfällt, da der Briefkasten 
aufgrund ausgebliebener Nutzung entfernt 
wurde. Die vorangestellten Ausführungen 
sind ausreichend. Kinder und Jugendliche 



gendlichen der Gemeinden jederzeit Wün-
sche und Anregungen äußern können. 
 

haben außerdem jederzeit die Möglichkeit, 
den Bürgermeister direkt aufzusuchen. 
 

§ 25 - Datenschutz 

  
(1) Die Mitglieder der Gemeindevertre-

tung und der Ausschüsse, die im Rah-
men der Ausübung ihrer ehrenamtli-
chen Tätigkeit Zugang zu vertraulichen 
Unterlagen, die personenbezogenen 
Daten enthalten, haben bzw. von 
ihnen Kenntnis erlangen, dürfen sol-
che Daten nur zu dem jeweiligen der 
rechtmäßigen Aufgabenerfüllung die-
nenden Zweck verarbeiten oder of-
fenbaren. Personenbezogene Daten 
sind Einzelangaben über persönliche 
oder sachliche Verhältnisse einer na-
türlichen Person. Hierzu zählen auch 
Daten, die allein oder in Kombination 
mit anderen Daten eine Zuordnung zu 
einer bestimmbaren natürlichen Per-
son ermöglichen. Vertrauliche Unter-
lagen sind alle Schriftstücke, automa-
tisierte Dateien und sonstige Daten-
träger, die als solche gekennzeichnet 
sind oder personenbezogene Daten 
enthalten. Hierzu zählen auch mit ver-
traulichen Unterlagen in Zusammen-
hang stehende handschriftliche oder 
andere Notizen. 

 
(2) Die Mitglieder der Gemeindevertre-

tung und der Ausschüsse sind ver-

 
Dieser Absatz wird auf Empfehlung des ULD 
Schl-H. und der Konkretisierung der sich für 
Mitglieder des Amtsausschusses und der 
Ausschüsse ergebenden Pflichten, insbe-
sondere der Verschwiegenheitspflicht, neu 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 



pflichtet, vertrauliche Unterlagen so 
aufzubewahren, dass sie ständig vor 
Kenntnisnahme und Zugriff Dritter 
(z.B. Familienangehörige, Besucher, 
Parteifreunde, Nachbarn etc.) gesi-
chert sind. Dieses gilt auch für den 
Transport der Unterlagen. In begrün-
deten Einzelfällen ist der Bürgermeis-
terin/dem Bürgermeister auf Verlan-
gen Auskunft über die getroffenen Da-
tensicherheitsmaßnahmen zu geben. 

 
(3) Eine Weitergabe von vertraulichen 

Unterlagen oder Mitteilung über den 
Inhalt an Dritte ist nicht zulässig. Die-
ses gilt auch gegenüber Mitgliedern 
der eigenen Partei bzw. Fraktion, die 
nicht aufgrund ihrer Mitgliedschaft in 
der Gemeindevertretung oder dem 
jeweiligen zuständigen Ausschuss Zu-
gang zu den vertraulichen Unterlagen 
erhalten. 

 
(4) Die Mitglieder der Gemeindevertre-

tung und der Ausschüsse sind bei ei-
nem Auskunftsersuchen eines Be-
troffenen nach dem Landesdaten-
schutzgesetzes verpflichtet, der Bür-
germeisterin/dem Bürgermeister auf 
Anfrage schriftlich Auskunft über die 
bei ihnen aufgrund ihrer ehrenamtli-
chen Tätigkeit zu einer bestimmten 
Person gespeicherten Daten zu ertei-



len. 
 
(5) Vertrauliche Unterlagen sind unver-

züglich und dauerhaft zu vernichten 
bzw. zu löschen, wenn diese für die 
Aufgabenerfüllung nicht mehr benö-
tigt werden. Bei vertraulichen Be-
schlussvorlagen einschließlich aller 
damit im Zusammenhang stehenden 
Unterlagen ist dieses regelmäßig an-
zunehmen, wenn zur Niederschrift 
über die Sitzung, in der der jeweilige 
Tagesordnungspunkt abschließend 
behandelt wurde, keine Einwendun-
gen erfolgt sind. Alle weiteren ver-
traulichen Unterlagen sind spätestens 
5 Jahre nach Abschluss der Beratun-
gen, bei einem Ausscheiden aus der 
Gemeindevertretung oder einem Aus-
schuss sofort, dauerhaft zu vernichten 
bzw. zu löschen. Die Unterlagen kön-
nen auch der Amtsverwaltung zur 
Vernichtung bzw. Löschung überge-
ben werden. Die ausgeschiedenen 
Mitglieder haben die Vernichtung 
bzw. die Löschung aller vertraulichen 
Unterlagen gegenüber der Bürger-
meisterin/dem Bürgermeister schrift-
lich zu bestätigen. 

 
 


